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ANHANG 
 

des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ der Stadt Neubrandenburg zum 

Jahresabschluss 31.12.2008 
 

 
I Rechtsgrundlagen 
 

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2008 des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV) 
„Altstadt“ der Stadt Neubrandenburg wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und 2 KV M-V und der §§ 
17 Abs. 5 - 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und 6 - 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 – 3; 44 Abs. 3 und 
4; 45 Abs. 3 und 4; 47 Abs. 2 sowie 48 GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 erstellt. 
 
II Gliederung des Jahresabschlusses 
 

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. 
 
III Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden 
 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert. 
 
IV Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz 
 
A.1 Anlagevermögen 
 
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  

 

A.1.1.2 Geleistete Zuwendungen 

    
Hierbei handelt es sich um geleistete Zuwendungen an Dritte mit einer vertraglich vereinbarten 
Zweckbindung. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine 
Buchinventur erfasst. Die gewährten Zuschüsse sind durch Bescheide und Verträge belegt und in der 
Anlage „Anlagenübersicht“ nachgewiesen. Die geleisteten Zuwendungen für Anschaffung und 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit einer mehrjährigen Zweckbindung 
werden linear über den vertragsgemäßen Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben. Bei den vor dem 
01.01.2008 ausgereichten Zuwendungen wurde im Zugangsjahr die volle Jahresabschreibung 
angesetzt. Bei den später ausgereichten Zuwendungen wird monatsgenau abgeschrieben. Die 
Entwicklung der geleisteten Zuwendungen ist gesondert in der Anlage „Zuwendungsübersicht“ 
dargestellt. 
 

A.1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

    
Hierbei handelt es sich um geleistete Zuwendungen an Dritte mit einer vertraglich vereinbarten 
Zweckbindung, wo die geförderte Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Die gewährten Zuschüsse 
sind durch Bescheide und Verträge belegt und in der Anlage „Anlagenübersicht“ nachgewiesen. Die 
Abschreibung der Zuwendung beginnt erst nach Beendigung und Abrechnung der Maßnahme. Die 
Entwicklung der geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständen ist ebenfalls in der 
Anlage „Zuwendungsübersicht“ dargestellt. 
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A.1.3 Finanzanlagen 

 

A.1.3.9 Sonstige Ausleihungen 

    
Die sonstigen Ausleihungen sind gewährte Darlehen aus Städtebauförderungsmitteln an private 
Eigentümer für die Modernisierung von Gebäuden. Die Darlehen wurden durch eine Buchinventur 
erfasst. Sie sind durch Verträge belegt und in einer Darlehensübersicht einzeln nachgewiesen. Die 
Tilgung erfolgt entsprechend der Verträge. 
 
A.2 Umlaufvermögen 
 
A.2.1 Vorräte 

 

A.2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
 
Die unfertigen Leistungen/unfertigen Erzeugnisse betreffen Maßnahmen an privat und öffentlich nutz- 
baren Objekten. Die privat nutzbaren Objekte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 
Berücksichtigung eines niedrigeren Verkaufswertes bewertet. Eine Grundstücksübersicht zeigt die 
Bewertung im Einzelnen.  
 
Die an öffentlich nutzbaren Objekten durchgeführten Maßnahmen wurden zu Herstellungskosten be- 
wertet. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche direkt zurechenbare Kosten. Gemeinkosten 
wurden nicht aktiviert. Wertkorrekturen waren nicht erforderlich. Fremdkapitalzinsen wurden bei der 
Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen. 
 
Der Bilanzposten unfertige Erzeugnisse/unfertige Leistungen setzt sich zusammen aus: 
 
- noch nicht verwertete privat nutzbare Objekte (D.4.-Vermögen) 1.412.789,41 EUR 
- nicht privatisierungsfähiges Objekt 15.340,01 EUR 
- Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, unterteilt in: 
 Straßen, Wege, Plätze 2.089.669,43 EUR 
 Parkplätze, -häuser, Tiefgaragen 0,00 EUR 
 Wallanlagen 128.352,13 EUR 
 Einrichtungen Träger Gemeinde 577.710,12 EUR 
- Sonstige unfertige Leistungen 1.776.524,67 EUR 
- noch nicht weiterberechnete Betriebskosten aus der Abrechnung  
  der Verwaltung der D.4.-Objekte      14.156,62 EUR 
   6.014.542,39 EUR 
 
A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Die 
erkennbaren Einzelrisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht zu berücksichtigen. 
 

A.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung 
 
Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung in Höhe von 2.811,19 EUR handelt es sich 
hauptsächlich um Ansprüche auf Erstattung nach Schlussrechnung zur Maßnahme „Markt 2.BA – 
Archäologische Grabungen und um Forderungen aus der Verwaltung der D.4.-Objekte gegen „private 
Dritte“. 
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A.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
 
Dieser Posten beinhaltet die letzte Rate für den Ausgleichsbetrag gemäß § 154 BauGB für die in der 
getroffenen Vereinbarung benannten Grundstücke. Der Ausgleichsbetrag wurde am 02.04.2009 vom 
Eigentümer, der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, beglichen. 
 
A.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten 

des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 
 
Gegenüber dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement besteht zum Bilanzstichtag eine Forderung aus  
der Erstattung von verauslagten Kosten für die Errichtung von baulichen Anlagen in der Wartlaustrasse 
(8.402,87 EUR). 
 

A.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 
 
Das Bauvorhaben „Tiefgarage Marktplatz“ wurde als Betrieb gewerblicher Art geführt. Auf Grund 
dessen wurde die Vorsteuer aus den Rechnungen und offenen Verbindlichkeiten ermittelt und als 
Forderung gegenüber der Stadt bilanziert. In der Eröffnungsbilanz wurden hier bereits 38.001.57 EUR 
angesetzt. Aus dem Jahr 2008 kommen Forderungen in Höhe von 782.365,62 EUR dazu. Insgesamt 
setzen sich die Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich wie folgt zusammen: 
 
- Forderung auf Erstattung von Vorsteuer 820.367,19 EUR 
- Forderung auf Erstattung Beiträge nach § 49 LBauO M-V 250,00 EUR 
- Forderung auf Erstattung von Kosten für archäologische Untersuchungen 

gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege    11.625,50 EUR 
  832.242,69 EUR 
 
A.2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten die Rückerstattung der Kapitalertragssteuer aus 2008 
vom Finanzamt, Überzahlungen aus der Betriebskostenabrechnung und Zinsforderungen aus 
Ausleihungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen insgesamt 11.623,31 EUR. 
 
A.2.4 Liquide Mittel 
 

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Liquiden 
Mittel setzen sich zusammen aus dem Saldo auf dem Bankkonto des Sanierungsträgers in Höhe von 
916.233,06 EUR und dem Saldo des Verwalterkontos mit 33.773,09 EUR. 
 
Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. 
 
P.1 Eigenkapital 
 
P.1.1 Kapitalrücklage 
 
Die Kapitalrücklage ergibt sich aus dem von der Stadt eingebrachten D.4.-Vermögen sowie den aus der 
Bewirtschaftung resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten. 
 
P.2 Sonderposten 
 
P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen 
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P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 
 
Der Sonderposten zum Anlagevermögen enthält Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde für 
Investitionen. Die Ermittlung und die Aufteilung des Sonderpostens aus Zuwendungen erfolgten nach 
dem Finanzierungsverhältnis der Zuwendungsgeber. Unter Berücksichtigung von zusätzlichen 
Eigenmitteln der Gemeinde beträgt der Anteil der Stadt 50,95 %, der Anteil vom Land 24,69 % und der 
Anteil vom Bund 24,36 %. 
 
Der Sonderposten weicht um 51.811,46 EUR von der Höhe der geleisteten Zuwendungen ab, da dieser 
Betrag als Verbindlichkeit aus Zuwendungen ( siehe P.4.11) bilanziert wurde. Hierbei handelt es sich um 
noch nicht gezahlte Schlussraten zu einigen vertraglich vereinbarten Zuwendungen (Auszahlung der 
Schlussrate von 10 % nach Vorlage des Testates). 
 
P.2.4 Sonstige Sonderposten 
 
Die sonstigen Sonderposten enthalten Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an öffentlich 
nutzbaren Objekten und Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde an privat nutzbaren Objekten. 
Nach der Höhe der Finanzhilfen des Bundes, des Landes, der Eigenmittel und der zusätzlichen 
Eigenmittel der Stadt wurde das Finanzierungsverhältnis ermittelt. Dementsprechend wurden die 
Sonderposten berechnet. Sie unterteilen sich in: 
 
- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an 
   privat nutzbaren Objekten (24,36 %)      181.904,78 EUR 
- Sonderposten für Zuwendungen des Landes für Maßnahmen an 
   privat nutzbaren Objekten (24,69 %)      184.330,65 EUR 
- Sonderposten für Zuwendungen der Gemeinde für Maßnahmen an 
   privat nutzbaren Objekten (50,95 %)      380.455,73 EUR 
 
- Sonderposten für Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen an 
   öffentlich nutzbaren Objekten (24,36 %)     764.781,87 EUR 
- Sonderposten für Zuwendungen des Landes für Maßnahmen an 
   öffentlich nutzbaren Objekten (24,69 %)                 774.980,95 EUR 
                 2.286.453,97 EUR 

 

Die Anzahlungen der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 
1.599.549,23 EUR (50,95 %) sind im Bilanzposten P.4.10 ausgewiesen. 
 
P.4 Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung der 
Verbindlichkeiten ist der beigefügten Anlage „Verbindlichkeitenübersicht“ zu entnehmen. 
 
P.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 
 
Als erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen wurden die in der Verwalterabrechnung per 31.12.2008 
aufgezeigten Vorauszahlungen für Betriebskosten bilanziert. 
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P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (private Unternehmen) 
 
Der Bilanzposten beinhaltet Zahlungsverpflichtungen aus Rechnungen, die Lieferungen und Leistungen 
aus dem Haushaltsjahr 2007 und 2008 aufweisen. Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: 
 
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.432.281,69 EUR 
- Verbindlichkeiten aus Betriebskosten       5.040,14 EUR 
- Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten   82.892,36 EUR 
     1.511.214,19 EUR 
 
P.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, 

Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen 
 
Hierbei handelt es sich um ausgeliehene Städtebauförderungsmittel in Höhe von 1.399.000,00 EUR aus 
dem Städtebaulichen Sondervermögen „Nordstadt/Ihlenfelder Vorstadt - Soziale Stadt“, in Höhe von 
405.000,00 EUR aus der Oststadt sowie 144.324,94 EUR aus dem Städtebaulichen Sondervermögen 
„Altstadt - Soziale Stadt“. 
 
P.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 
 
Dieser Bilanzposten setzt sich aus 1.599.549,23 EUR gemäß den Ausführungen zu P.2.4 – Sonstige 
Sonderposten und 14.285,20 EUR Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Darlehens zur 
Finanzierung der Maßnahme „Große Wollweber 17“ zusammen. Die 1.599.549,23 EUR sind 
Anzahlungen der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten und beinhalten auch die 
Ablösebeiträge in Höhe von 14.574,00 EUR, welche gemäß § 49 LBauO M-V für die Errichtung neuer 
Parkflächen oder die Instandhaltung, die Instandsetzung sowie Modernisierung bestehender 
Parkeinrichtungen zweckgebunden zu verwenden sind.  
 
Die Zuwendung der Stadt für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten wurde im Kernhaushalt 
auf geleistete Anzahlung auf Sachanlagevermögen gebucht. 
 
V  Angaben zur Ergebnisrechnung 
 
Die Einführung der Doppik erfolgte zum 01.01.2008. Somit wurde in 2008 erstmalig eine 
Ergebnisrechnung erstellt. Aus dem Grunde liegen keine Vergleichswerte vor. 
 
ER.10 laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

 
Der hier dargestellte Betrag entspricht der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, 
aus Mieterträgen aus der Bewirtschaftung des D.4.-Vermögens, aus der Veräußerung eines 
Grundstückes (3. Ringstraße 335) und Erträgen aus nicht abgerechneten Betriebskosten. 
 

ER.19 laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 
 
Zu den laufenden Aufwendungen zählen alle Aufwendungen für die durchgeführten Projekte, 
Aufwendungen für die Vergütung des Sanierungsträgers, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der 
D.4.-Grundstücke, Abschreibungen sowie Bankgebühren und die Bauherrenhaftpflichtversicherung. 
 
ER.23 Finanzergebnis 
 
Das Finanzergebnis beinhaltet die Zinserträge aus dem Treuhandkonto des Sanierungsträgers sowie aus 
dem Verwalterkonto und Zinserträge aus den vergebenen Förderdarlehen und Zinserträge aus 
Grundstücksverkäufen. Des Weiteren sind hier auch die Zinsaufwendungen für ein Darlehen, welches 
durch die NEUWOGES übers Verwalterkonto bedient wird, enthalten. 

AzubiFinanz
Linien

AzubiFinanz
Linien
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ER.27 Außerordentliches Ergebnis 
 
Im Jahr 2008 gab es keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. 
 
ER.28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 
 
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist ein Minus von 124.058,17 EUR auf, welches 
durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage (ER.30) in gleicher Höhe ausgeglichen wird. 
 
ER.37 Jahresergebnis 
 
Im SSV entsteht grundsätzlich kein Jahresergebnis. Die Aufwendungen werden durch die Erträge 
gedeckt. Der Jahresfehlbetrag wird durch die Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde 
ausgeglichen. 
 
VI  Angaben zur Finanzrechnung 
 
Aus demselben Grunde wie bei der Ergebnisrechnung wurde in 2008 erstmalig eine Finanzrechnung 
erstellt. Somit liegen auch hier keine Vergleichswerte vor. 
 
FR.10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 
 
Der Posten setzt sich zusammen aus 258.058,00 EUR Einzahlungen von den Fördermittelgebern für 
nicht investive Kostenpositionen, Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung von D.4.-Objekten 
(133.117,65 EUR) sowie Einzahlungen für Bestandsveränderungen (-4.545.445,44 EUR) und sonstige 
laufende Einzahlungen (255.476,46 EUR). 
 
FR.17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 
 
Dies sind laufende Auszahlungen für die Abwicklung und Betreuung der Projekte der 
Gesamtmaßnahme in Höhe von 6.271.180,18 EUR. Enthalten sind in diesem Betrag auch die 
Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der D.4.-Objekte. Zu den sonstigen laufenden 
Auszahlungen in Höhe von 5.040,10 EUR gehören Bankgebühren, Versicherungen sowie 
Kapitalertragssteuer. 
 
FR.21 Zins- und sonstige Finanzein- und -auszahlungen 
 
Der Posten beinhaltet analog ER.23 alle Zinsein- und -auszahlungen. 
 
FR.25 Außerordentliche Ein- und Auszahlungen 
 
Im Jahr 2008 gab es keine außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. 
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FR.35 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus dem Zufluss von Fördermitteln von Bund, 
Land und Gemeinde für investive Maßnahmen, Investitionszuweisungen verbundener Unternehmen 
sowie Ablösebeiträgen nach LBauO M-V  in Höhe von insgesamt 5.026.327,14 EUR zusammen. Des 
Weiteren sind hier Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen in Höhe von 461.665,60 EUR enthalten. 
Die Einzahlungen aufgrund von Veräußerungen von Vorräten basieren zum größten Teil auf der 
Bestandsminderung um die Maßnahme „Markt Tiefgarage inklusive der Archäologischen Grabungen“, 
welche in der Eröffnungsbilanz noch Bestandteil der Vorräte war. Die Maßnahme ist jedoch im 
Anlagevermögen des Städtischen Immobilienmanagements enthalten und musste somit aus der Bilanz 
des SSV Altstadt ausgebucht werden. Insgesamt ergeben sich hier Einzahlungen aus der Veräußerung 
von Vorräten in Höhe von 10.427.827,48 EUR. 
 
FR.42 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten aktivierungsfähige Auszahlungen für 
Maßnahmen an öffentlich nutzbaren und privaten Objekten und Auszahlungen für nicht abgerechnete 
Betriebskosten. 
 
FR.44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 
 
In diesem Posten ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 190.951,69 EUR.  
 
FR.47 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen 
 
Der hier dargestellte Saldo von 404.465,63 EUR setzt sich aus der Mittelausleihe vom SSV Oststadt 
(405.000,00 EUR) und aus Tilgungsanteilen (534,37 EUR) des durch die NEUWOGES aus dem 
Verwalterkonto bedienten Kredites zusammen. 
 
FR.53 Veränderung der liquiden Mittel 
 
Im SSV Altstadt ergibt sich für den Betrachtungszeitraum eine Zunahme der liquiden Mittel um 
213.513,94 EUR, diese entspricht der Änderung auf dem Posten A.2.4. 
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VII  Sonstige Angaben 
 
1 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen 
 
Zum Bilanzstichtag 31.12.2008 bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen und 
kreditähnlichen Verpflichtungen.  
 

2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, welche noch keine 

Verbindlichkeiten begründen 
 

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen. 
 

3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können 
 
Zum Bilanzstichtag liegen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die  
Stadt ergeben. 
 
4 Sonstige wesentliche Verträge 
 

Eine Übersicht der wesentlichen Verträge ist in der Anlage „Sonstige wesentliche Verträge“ dargestellt. 
 
Neubrandenburg, 11.04.2012
 
 
 
Dr. Paul Krüger 
Oberbürgermeister 
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VIII Anlagen 
Anlage 1 – Rechenschaftsbericht 
 

1. Rechtsgrundlagen 

 

Der Rechenschaftsbericht ist unter Berücksichtigung des § 49 GemHVO-Doppik vom 25.02.2008 erstellt 
worden. 

 

2. Lage des Städtebaulichen Sondervermögens 

 

Die Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ ist die älteste und aufgrund der Bedeutung der Innenstadt auch 
die wichtigste Sanierungsmaßnahme der Stadt Neubrandenburg. Ziel der Sanierungsmaßnahme 
„Altstadt“ ist unter Beachtung historischer Aspekte u. a. die Sicherung der historisch und baulich 
wertvollen Bausubstanz im Stadtgebiet durchzuführen. Insbesondere soll der für Neubrandenburg 
signifikante Stadtgrundriss, die Ringmauer mit den Toren und der Wallanlage in der ursprünglichen Art 
wiederhergestellt bzw. erhalten werden. Aufgabe der Rahmenplanung ist weiterhin im Rahmen der 
Stadtreparatur die Verbindung zwischen der historischen den Stadtkern umgebenden Wallanlage und 
eines modernen Stadtinneren zu knüpfen. Vorhandene Baudenkmale sollen aufgespürt, saniert und 
vorrangig für kulturelle Zwecke umgenutzt werden. Des Weiteren soll die Innenstadt als Kern 
Neubrandenburgs durch Schaffung erlebbarer Stadträume und ansprechender Eingangs- und 
Ausgangssituationen derart strukturiert und stadträumlich vernetzt werden, dass eine Vermittlung und 
Erlebbarkeit für die Gesamtstadt realisiert wird.  

 

Aufgrund des Umfanges der in der Altstadt zu sanierenden Bausubstanz, der aufwendigen Entwicklung 
einer ansprechenden und bedarfgerechten Innenstadtstruktur in Verbindung mit der Bedeutung für die 
Gesamtstadt insbesondere auch als kulturelles Zentrum sind in dieses Sanierungsgebiet bereits seit 
1991 umfangreiche Städtebauförderungsmittel geflossen. Für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Gesamtmaßnahme ist hier die Kombination von Förderungsmitteln aus verschiedenen 
Förderprogrammen erfolgt. So sind Mittel aus dem allgemeinen Städtebauförderungsprogramm, aus 
dem städtebaulichen Denkmalschutz, aus Stadtumbau-Ost, Programmteil Aufwertung, dem Programm 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, die jeweils durch Eigenmittel der Stadt Neubrandenburg ergänzt 
werden. 

 

Im Jahr 2008 flossen der Gesamtmaßnahme Fördermittel in Höhe von 4.975.061,14 EUR von Bund, 
Land und Gemeinde zu. Es wurden ausgeliehene Mittel in Höhe von 36.000,00 EUR an das SSV 
Nordstadt–Ihlenfelder Vorstadt zurückgeführt und 405.000,00 EUR vom SSV „Oststadt“ ausgeliehen. In 
den folgenden Jahren sind die unter P.4.9 dargestellten Verbindlichkeiten an die anderen 
Sanierungsgebiete zurückzuführen. 

 

Auch weiterhin besteht im Sanierungsgebiet „Altstadt“ hoher Investitionsbedarf. Die wichtigsten 
geplanten Projekte sind der Umbau des HKB, die Sanierung des Franziskanerklosters und der 
Toranlagen sowie der Stadtmauer. Umfangreiche Maßnahmen sind ebenfalls bei den öffentlichen 
Erschließungsanlagen sowie bei den Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen erforderlich. Eine 
wichtige Komponente ist zusätzlich die Förderung von privaten Maßnahmen im Sanierungsgebiet. Zur 
Umsetzung dieser Planungen werden weitere, zum Teil bereits beantragte und auch bewilligte Mittel 
eingesetzt werden, um kontinuierlich an der Aufwertung und Erhaltung der Altstadt Neubrandenburgs 
zu arbeiten. 
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